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I. Wichtige Ent-
wicklungen zur 
Rechnungslegung
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I/1 Investitionsabzugsbetrag – alt und neu

Änderungen beim Investitionsabzugsbetrag – § 7g EStG

 Begünstigte Wirtschaftsgüter - Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Anschaffung 
und im Folgejahr vermietet werden, werden begünstigt. Die Dauer der 
jeweiligen Vermietung ist nicht relevant. 

 Kriterium der Betriebsbezogenheit bleibt. 

 Privilegierung war für abnutzbare immaterielle Wirtschaftsgüter vorgesehen 
(durch BR)  keine Umsetzung im JStG 2020

 Höhe der begünstigten Investitionskosten wurde auf 50 % angehoben. 

 Vereinheitlichung der Betriebsgrößenmerkmale auf Gewinngrenze
200.000 €.
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I/1 Investitionsabzugsbetrag – alt und neu

Änderungen beim Investitionsabzugsbetrag – § 7g EStG

 Bundesrat: Bei Mitunternehmerschaft „Überspringen“ erlauben. Bundesre-
gierung spricht sich dagegen aus. § 7g Abs. 7 EStG ist „klarstellend“ gefasst 
und die Rspr. des BFH ausgehebelt worden: Von Gewinn der Gesamthand
abgezogene IAB können nur bei Investitionen der Personengesellschaft 
hinzugerechnet werden (entsprechend für das Sonderbetriebsvermögen)

 Beschränkung der nachträglichen Inanspruchnahme – ungewollte Gestal-
tungen vermeiden. Anspruchsvoraussetzung soll sein, dass bei Inanspruch-
nahme Anschaffung/Herstellung noch aussteht

 Begünstigung vermieteter Wirtschaftsgüter und Größenmerkmale gelten
auch für die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen nach § 7g 
Abs. 5 EStG. 
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I/2 Neues zum Ausweis von Rückstellungen

Ausweis dem Grunde nach
(BFH-Urt. XI R 2/19 v. 22.1.2020)

Ausweis einer Rückstellung ist 
ausgeschlossen, wenn die aus der 
Verpflichtung gegenüber einem 

Dritten resultierende wirtschaftliche 
Belastungswirkung vollständig von 
einem eigenbetrieblichen Interesse

überlagert wird

Ausweis der Höhe nach
(BFH-Urt. XI R 46/17 v. 20.11.2019)

Bewertung von Rückstellungen regelt 
sich nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG

Rückstellung darf aber höchstens mit 
Wert nach Handelsbilanz ausgewiesen 

werden 

Berücksichtigung bei der Ausübung 
handelsrechtlicher Wahlrechte und 

Ermessensspielräume
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II. Vorweggenommene 
Erbfolge
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II/1 Aufgabe der Gesamtplanannahme

GmbH & Co. KG BV



§ 6 Abs. 5 Satz 3 
Nr. 1, 2 EStG

§ 6b EStG
Rechtsnachfolger

 § 6 Abs. 3 EStG

zu  Ausgliederung des Grundstücks 

Grundstück ent-
stammt Einzelbe-
triebsvermögen

Grundstück ent-
stammt Sonderbe-

triebsvermögen

Grundstück ent-
stammt Gesamt-
handsvermögen

Buchwertfortführung, 
wenn Grundstück 
gegen Gewährung 
von Gesellschafts-
rechten und/oder 

unentgeltlich über-
tragen wird (§ 6 

Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 
EStG)

Buchwertfortführung, 
wenn Grundstück 
gegen Gewährung 
von Gesellschafts-
rechten und/oder 

unentgeltlich über-
tragen wird (§ 6 

Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 
EStG)

Veräußerung des 
Grundstücks zum 
Verkehrswert und 

Übertragung der stil-
len Reserven in ge-
sellschafterbezoge-
ner Betrachtungs-
weise (§ 6b EStG) 

Übertragung auf 
Tochter-Personenge-
sellschaft (§ 6 Abs. 5 
Satz 3 Nr. 1 EStG) mit 

nachfolgender Ab-
spaltung / unentgelt-

licher Übertragung
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II/1 Aufgabe der Gesamtplanannahme

Ausgliederung des Grundstücks nach Maßgabe 
von § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1, 2 EStG

Gewährung anderer Gegenleistung durch 
übernehmende Immo-KG ist zu vermeiden

Anwendung der strengen Trennungstheorie
trotz Einstellungsbeschluss BFH GrS 1/16 v. 

30.10.2018

Rundvfg. Frankfurt/Main 
v. 28.11.2019, Abschn. II. 1

BFH-Urt. X R 18-19/18 
v. 15.1.2020, Rz. 50

Zurückbehaltung der 
Verbindlichkeiten

negatives SBV bei der Immo-KG 
(BFH-Beschl. IV B 53/16 v. 27.4.2017)
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II/1 Aufgabe der Gesamtplanannahme

zeit- oder taggleiche 
Zurückbehaltung funk-

tional wesentlichen 
Betriebsvermögens 

hindert 

– mit Ausnahme von 
Überführungen oder 
Übertragungen nach 

§ 6 Abs. 5 EStG –

die Anwendung der 
Buchwertfortführung 
gem. § 6 Abs. 3 EStG

überarbeitetes BMF-Schr. zu § 6 Abs. 3 
EStG v. 20.11.2019

anwendbar in allen 
noch offenen Fällen

mit Übertragungsvor-
gängen nach § 6 Abs. 5 

EStG und § 6 Abs. 3 
EStG

Voraussetzung:
Es darf nicht zu 
einer Betriebs-
zerschlagung 

kommen, viel-
mehr muss eine 
funktionsfähige 
betriebliche Ein-
heit übergehen

Das „Restbetriebs-
vermögen“ muss für 
sich gesehen wirt-
schaftlich lebens-

fähig sein und wei-
terhin alle Merkmale 
eines Betriebs oder 
Teilbetriebs iS des 

§ 16 EStG aufweisen

bewusst keine Aussagen
zum UmwStG, BMF-Schr. v. 

23.7.2019 (n.v.)

§ 6 Abs. 5 EStG 
und § 6 Abs. 3 

EStG sind neben-
einander anzu-

wenden

§ 6 Abs. 3 EStG ist 
auch dann an-

wendbar, wenn 
„im Zeitpunkt“ der 
Übertragung eine 
Überführung oder 
Übertragung funk-

tional wesent-
lichen Betriebs-
vermögens nach 
§ 6 Abs. 5 EStG 

erfolgt
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II/2 Schädlichkeit einer zeitgleichen Veräußerung

GbR

Mitunternehmeranteil 

Anteile an Betriebskapital-
gesellschaft = funktional 

wesentliche Betriebs-
grundlagen

Schenkung an Sohn mit 
notariellem Vertrag v. 

17.12.2013 (Urkundenrolle 
Nr. …2/2013)

Veräußerung an D und G mit 
notariellem Vertrag v. 

17.12.2013 (Urkundenrolle 
Nr. …6/2013)
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III. Gesellschafterforde-
rungen nach der 
Gesetzesänderung
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III. Gesellschafterforderungen nach der Gesetzesänderung

stets Anschaffungskosten 
in Höhe des Nennwerts

oder Bewertung mit der Folge, 
dass wertloser Teil „Aus-

fallverlust“ im Rahmen des 
§ 20 Abs. 2, 4 EStG 

Ausgangspunkt: Einführung eines spezialgesetzlichen 
Anschaffungskostenbegriffs in § 17 Abs. 2a EStG durch JStG 2019 

unklar, ob „4 Fallgruppen“ des normativen Anschaffungskostenbegriffs
festgeschrieben worden sind oder eine „neue“ Rechtslage geschaffen wurde 

 „Fallgruppe“ der stehengelassenen Darlehen

17´er Regime verdrängt 
§ 20 EStG

§ 20 EStG einschlägig
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III. Gesellschafterforderungen nach der Gesetzesänderung

Darlehensausfall wirkt sich 
erst bei Veräußerung bzw. 

veräußerungsgleichem 
Vorgang im Rahmen des 

Teileinkünfteverfahrens zu 
60 % steuermindernd aus

Ausfallverlust des stehen-
gelassenen Darlehens 
konnte sich zu 100 % 

steuermindernd als Verlust 
aus Kapitalvermögen aus-
wirken, wenn der Gesell-
schafter zu mind. 10 % an 
der GmbH beteiligt ist, vgl. 
§ 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

Buchst. b EStG n.F.

Konsequenz

Ungleichbehandlung des 
Darlehensausfalls!

(folgerichtig?)

krisenbestimmte oder 
krisenveranlasste

Darlehen fallen in den 
Anwendungsbereich des 

§ 17 Abs. 2a EStG

alle 4 Fallgruppen werden 
gleich behandelt

§ 17 EStG § 20 EStG
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III. Gesellschafterforderungen nach der Gesetzesänderung

Bundesregierung

Lösung durch JStG 2020?

betroffen insbesondere 
stehengelassene Darlehen, 
die fortan im Verlusttopf 

des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG 
gefangen wären

[…], „soweit die den Kapitalerträgen ent-
sprechenden Aufwendungen beim Schuldner 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten im 
Zusammenhang mit Einkünften sind, die der 

inländischen Besteuerung unterliegen und § 20 
Abs. 9 Satz 1 EStG zweiter Halb-satz keine 

Anwendung findet.“ 

Neufassung § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG 

 bei bis zum 31.12.2020 ausgereichten Gesell-
schafterdarlehen ab VZ 2024

 ansonsten nach 31.12.2020 ausgereichte 
Darlehen 

Benachteiligung 
stehengelassene Darlehen
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